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1 Allgemeines 
 

Auftraggeber: Projektverfasser: 

Einwohnergemeinde Kiesen Geobau Ingenieure AG 
Bahnhofstrasse 10 Südstrasse 8a 
3629 Kiesen 3110 Münsingen 
 

 

2 Ausgangslage 
 
Der Wasserbauverband Chisebach hat aufgrund der gehäuft auftretenden Schäden an 
Gebäuden und Kulturen das Hochwasserschutzkonzept Chise 2003 ausarbeiten  
lassen. Die beteiligten Gemeinden verpflichten sich darin, die im Hochwasserschutz-
konzept vorgesehenen Massnahmen umzusetzen. 
 
Die Massnahmen können im Wasserbauplan Chise eingesehen werden. 
Der Wasserbauplan umfasst 4 Teilgebiete, nämlich: 
 
• Teilgebiet 1 (Gemeindegebiet Kiesen) 
• Teilgebiet 2 (Gemeindegebiet Oppligen) 
• Teilgebiet 3 und 4 (Gemeindegebiet Herbligen)  
  
 
Projektziele 
 
Schadloses Ableiten des Bemessungsabflusses Q < 28 m3/s (Teilgebiet 1 und 2) 
Schadloses Ableiten des Bemessungsabflusses Q < 26 m3/s (Teilgebiet 3 und 4) 
 
 
Projektabgrenzung 
 
Teilgebiet 1 
Gemeinde Kiesen: Ganzes Gemeindegebiet, von der Büel-Mühle bis zur Einmündung 
der Chise in die Aare, inkl. Durchlässe und Brücken. 
 
 
Teilgebiet 2 
Gemeinde Oppligen: Bereich Wasserkleinkraftwerk Huber AG, Oppligen 
 
 
Teilgebiet 3 
Gemeinde Herbligen: Bereich Wasserkleinkraftwerk Sägerei Schelker AG, Herbligen 
 
 
Teilgebiet 4 
Gemeinde Herbligen: 450 m ab Gemeindegrenze Herbligen / Oberdiessbach in Rich-
tung Mehrzweckgebäude Herbligen. 
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Auftraggeber Wasserbauplan Chise: 
Wasserbauverband Chisebach, Niesenstrasse 7, 3510 Konolfingen  
 
Der Ausbau der Chise auf den Bemessungsabfluss Q < 28 m3/s hat umfangreiche 
Ausbauarbeiten zur Folge, nämlich: 
 
• Absenken der Bachsohle inkl. Gerinneverbreiterung 
• Bau von neuen Ufermauern 
• Abbruch und Neubau der Brücken mit zu geringem Querschnitt 
• Renaturierungsmassnahmen 
 
 
Die Überbauungsordnung (UeO) für den Bau der Brücke Jabergstrasse  
(Detailerschliessung) liegt in der Kompetenz des Gemeinderates Kiesen.  
Das Verfahren sieht die Vorprüfung, die öffentliche Auflage, den Beschluss des  
Gemeinderates und die Genehmigung durch das Amt- für Gemeinden und  
Raumordnung (AGR) vor. 
 
 

3 Objektbeschrieb 
 
Der Abflussquerschnitt der alten Jabergbrücke ist viel zu klein.  
Sie soll abgebrochen und durch eine neue Betonbrücke ersetzt. 
Gemäss Artikel 59 des Gemeindebaureglements handelt es sich bei der Jabergbrücke 
um ein IVS-Schutzobjekt. 
Ein Abbruch erfordert ein entsprechendes Ausnahmegesuch. 
 
Die Jabergstrasse (Detailerschliessung) erschliesst das Gebiet Aarhus (Wohnzone W2, 
ZPP D) zwischen der SBB-Bahnlinie Bern-Thun und der Autobahn A6. 
 
Die Wahl der Brückenbreite erfolgte in Absprache mit der Gemeinde Kiesen.  
Sie entspricht dem Querschnitt der alten Brücke. 
 
Mittels Staukurvenrechnung (Programm WAPROF) wurden die Wasserspiegel für die 
Bemessungsabflüsse berechnet. Das erforderliche Freibord unter der Brücke wird ein-
gehalten. 
 
 
ViaStoria (Zentrum für Verkehrsgeschichte) hat einen Bericht und Antrag zum  
geplanten Abbruch der Brücke Jabergstrasse im Rahmen des Wasserbauplans Kiesen  
eingereicht (siehe Anhang). 
Verfasser: Cornel Doswald, Leiter Abt. Beratung, Tellstrasse 31, 8004 Zürich 
 
 
Antrag ViaStoria 
 
Auf der Grundlage der angeführten Erwägungen stellt ViaStoria den Antrag, die  
Chisebrücke (Brücke Jabergstrasse) sei nachträglich als neue Entdeckung in das  
Bauinventar aufzunehmen und ihre Unterschutzstellung sei unvoreingenommen zu  
prüfen. 
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Antwort 
 
Der Querschnitt der bestehenden Jabergbrücke ist viel zu klein, sie muss durch eine 
neue Brücke ersetzt werden. Für den Erhalt der alten Brücke wäre ein Umgehungs-
gerinne (siehe Skizze im Anhang) unerlässlich. Der Velounterstand auf der Parzelle 
634 müsste versetzt und der alte Schopf abgerissen werden.  
 
Die neue Jabergbrücke (Beton) käme unmittelbar neben die alte Steinbogenbrücke zu 
liegen. Im Weiteren müsste die nördliche Ufermauer auf der Parzelle 632 (Rechtsame-
gemeinde Kiesen) abgebrochen und durch eine neue Ufersicherung ersetzt werden. 
Damit kein Geschiebe unter der Autobahnbrücke liegen bleibt, wurde von der  
Jabergstrasse in Richtung Aaremündung das Gerinne vor Jahren künstlich eingeengt. 
Diese Massnahme hat sich bewährt. Mit einem Umgehungsgerinne müsste diesem 
Umstand erneut Rechnung getragen werden. Ebenfalls problematisch würde die  
Zufahrt zur Liegenschaft Jabergstrasse 3 (Parzelle 366). Je nach Linienführung  
bräuchte es eine längere oder sogar eine zusätzliche Brücke. 
 
Die projektierte Bachsohle wird im Bereich der Jabergstrasse ca. 50 cm abgesenkt.  
Entweder müsste die alte Brücke unterfangen werden, oder bei Niederwasser der  
Chise fliesst kein oder nur wenig Wasser durch das ursprüngliche Bachgerinne. 
 
Die Kosten für ein Umgehungsgerinne wurden grob abgeschätzt.  
Es wäre mit Mehrkosten von ca. Fr. 300'000.- bis Fr. 400'000.- zu rechnen. 
 
Aufgrund dieser Ausgangslage ist der Gemeinderat von Kiesen nicht bereit, die alte 
Jabergbrücke zu erhalten. 
Gemäss Projekt soll sie abgebrochen und durch eine neue Betonbrücke ersetzt  
werden. 
 
Am 2. Juli 2013 fand zwischen dem AGR und dem TBA OIK II eine Besprechung statt. 
Der Wasserbauingenieur Christian Holzgang erläuterte die möglichen Varianten (siehe 
Variantenvergleich im Anhang). 
Dabei konnte nachvollziehbar dargelegt werden, dass der Erhalt der alten Steinbogen-
brücke aufgrund der vorhandenen Randbedingungen (SBB-Brücke, Autobahnbrücke 
A6) unverhältnismässig wäre. 
Die Auswirkungen (Umgehungsgerinne, Unterfangung der alten Steinbogenbrücke,  
Zufahrt Arni / Zouiter) und Kosten wären so erheblich, dass diese weder zweckmässig 
noch konsensfähig erscheinen. Das AGR kann sich daher den Schlussfolgerungen und 
dem vorliegenden Projekt anschliessen und erachtet den Ersatz der bestehenden 
Brücke als zulässig.  
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4 Technische Angaben 
 
Fahrbahnbreite: 5.00 m 
Brückenbreite: 5.60 m 
Spannweite: 11.60 m 
Stärke der Brückenplatte: 50 cm 
Verkehrslast: Ok = 300 kN, qk = 9.0 kN/m2 (SIA 261, Lastmodell 1) 
Randbordüre: 30 cm x 30 cm 
Brückengeländer: 1.10 m hoch ab o.k. Randbordüre 
Freibord: 1.07 m 
 
Belagsaufbau: 
 
Deckschicht AC 11 N 40 mm 
Tragschicht MA 16 N 50 mm (SN 640440c) 
Wasserisolation (Abdichtung) PBD (SN 640450a) 
 
 
SIA Normen: 
 
• SIA 260 (Ausgabe 2003) Grundlage der Projektierung von Tragwerken 
• SIA 261 (Ausgabe 2003) Einwirkung auf Tragwerke 
• SIA 262 (Ausgabe 2003) Betonbau 
• SIA 267 (Ausgabe 2003) Geotechnik 
 
 

5 Landerwerb 
 
(siehe Landerwerbsplan 1:200) 
 
Der Bau der Brücke Jabergstrasse benötigt kein zusätzliches Land. 
Land der Anstösser wird nur vorübergehend (während der Bauphase) beansprucht 
(vergleiche auch Landerwerbsplan Wasserbauplan Chise, Teil 1). 
 

 

6 Realisierung 
 

Der Zeitpunkt für den Bau der neuen Brücke Jabergstrasse ist noch unsicher.  
Mit der weiteren Planung (Ausführungsprojekt, Submission) kann erst begonnen  
werden, wenn der Wasserbauplan Chise sowie die kommunalen und kantonalen  
Überbauungsordnungen (Brücke Jabergstrasse, Brücke Bahnhofstrasse, Brücke 
Ringstrasse, Staatsstrassenbrücke Bernstrasse, Brücke Deibergstrasse) 
genehmigt vorliegen. 
 
Mit dem Baubeginn ist frühestens in 2 bis 3 Jahren zu rechnen. 
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7 Kostenvoranschlag (± 20%) 
 

Kosten für das Verlegen von Werkleitungen Dritter sind nicht enthalten. 
 
Preisbasis 2013 
 
 

Pos. Betrag

Brücke Jabergstrasse

1 Baustelleninstallation 15'000.00

2 Verkehrsführung, Signalisation 1'000.00

3 Fussgängersteg (Provisorium) 10'000.00

4 Abbruch alte Brücke 18'000.00

5 Spundwände 40'000.00

6 Aushub / Abfuhr 8'000.00

7 Wasserhaltung 5'000.00

8 Widerlager 46'000.00

9 Brückenlager 15'000.00

10 Schleppplatte 9'200.00

11 Anpassung Werkleitungen 5'000.00

12 Hinterfüllungen 8'400.00

13 Brückenplatte 60'000.00

14 Strassenbelag, Anpassungen 8'800.00

15 Strassenbelag, Brücke (inkl. Wasserisolation) 12'600.00

16 Geländer 15'000.00

Baukosten netto (Position 1 - 16) 277'000.00

20 Honorar Bauingenieur ca. 15% 42'000.00

21 Geometer, Absteckung 3'000.00

22 Nebenkosten 5'000.00

Total Honorar / Nebenkosten (Position 20 - 22) 50'000.00

Total Baukosten / Honorar / Nebenkosten 327'000.00

8.0% Mehrwertsteuer, ca. 26'160.00

Gesamtkosten Brücke Jabergstrasse, inkl. 8.0% MwSt 353'160.00  
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8 Kostenteiler 

 
Grundsätze 
 
Gemäss gesetzlichen Grundlagen besteht für den Werkeigentümer grundsätzlich kein 
Anspruch auf eine Entschädigung, wenn er sein Werk vor Hochwasser schützen muss. 
 
Gemäss Artikel 48 des WBG bedürfen alle Bauten und Anlagen im oder am Gewässer, 
über oder unter dem Gewässer und speziell im Gewässerraum bzw. geschützten  
Uferbereich einer Wasserbaupolizeibewilligung.  
Diese wird von der entsprechenden Baubewilligungsbehörde erteilt. 
 
Wird der Neubau durch ein Hochwasserschutzprojekt verursacht, können je nach  
vorliegender Wasserbaupolizeibewilligung sowie vorhandenen Reglementen  
Subventionsbeiträge von Bund und Kanton geltend gemacht werden. 
 
Die Basis für die Berechnung der subventionsberechtigten Kosten ist der Zeitwert des 
Objekts. Das heisst der Wert, welcher dem heutigen Zustand entspricht. 
Der Mehrwert eines Neubaus (sämtliche Verbesserungen und Erweiterungen, welche 
über den heutigen Zustand hinausgehen) werden dem Werkeigentümer vollumfänglich 
angelastet. 
 
Die Bestimmung des Zeitwerts erfolgt über die Lebensdauer der Brücke.  
Als Basis für den Beginn der Lebensdauer wird das Jahr der Erstellung angenommen.  
Wurde seither eine Totalsanierung vorgenommen, so kann das Jahr der Totalsanierung 
als Beginn der Lebensdauer angesetzt werden. Als Totalsanierung wird jedoch nicht 
ein grösserer Unterhalt angesehen, sondern eine von Grund auf durchgeführte und alle 
Bauteile umfassende Gesamterneuerung, welche zu einem neuwertigen Objekt führt. 
Eine solche Totalsanierung liegt kostenmässig meistens im Bereich eines Neubaus.  
Ist eine Brücke älter als 60 Jahre, wird ein Neubau nicht subventioniert 
(Zeitwert = Null Franken) 
Wird das Werk gegenüber dem ursprünglichen Zustand noch verändert (verbreitert 
oder auf eine grössere Traglast dimensioniert) entsteht ein zusätzlicher Mehrwert,  
welcher ebenfalls nicht subventioniert wird. 
  

 Berechnung des Mehrwerts 
 

Gemäss Recherchen sind vermutlich alle durch das Wasserbauprojekt betroffenen  
Brücken (ohne Brücke Schmittenstrasse und Professoreistrasse) älter als 60 Jahre. 
Eine Zustandsbeurteilung ergab, dass sämtliche Brücken ohne zukünftige Sanierungen 
eine Restlebensdauer von ca. 30 Jahren aufweisen. Aus diesem Grunde wurde für die 
Bestimmung des Zeitwerts ein theoretisches Alter von 30 Jahren angenommen.  
Somit können 60% der Neubaukosten als anrechenbare, subventionsberechtigte  
Kosten geltend gemacht werden. 
 
Alter der Brücke in Jahren Anrechenbare Kosten in % 
 
 10 100 
 20 80 
 30 60 
 40 40 
 50 20 
 60 0  
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9 Beitragssatz zulasten der Gemeinde  
 
40% zulasten der Gemeinde Kiesen 
60% zulasten des Wasserbaus (Wasserbauverband Chisebach) 
 
 
Begründung 
 
Der Beitrag von 40% zulasten der Gemeinde Kiesen basiert auf einem theoretischen 
Brückenalter von 30 Jahren. 
Die Brücken sind allgemein in einem guten Zustand. Offensichtlich wurden regelmässig 
Unterhaltsarbeiten ausgeführt. 
 
 
 

10 Anhang 
 
Bericht und Antrag zum geplanten Abbruch im Rahmen des Wasserbauplans Chise 
Verfasser: Cornel Doswald, Via Storia, 8004 Zürich 
 
Skizzen mit Umgehungsgerinne (Situation1:1000, Längenprofil 1:1000/100) 
 
Variantenvergleich OIK II vom 3. Juli 2013 



Anhang 1 
 

Bericht und Antrag zum geplanten Abbruch im Rahmen des Wasserbauplans Chise 
 
  



















Anhang 2 
 

Skizzen mit Umgehungsgerinne (Situation 1:1000, Längenprofil 1:1000/100) 
 
  







Anhang 3 
 

Variantenvergleich OIK II vom 3 Juli 2013 
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1 Allgemeines 
 

Auftraggeber: Projektverfasser: 

Einwohnergemeinde Kiesen Geobau Ingenieure AG 
Bahnhofstrasse 10 Südstrasse 8a 
3629 Kiesen 3110 Münsingen 
 

 

2 Ausgangslage 
 
Der Wasserbauverband Chisebach hat aufgrund der gehäuft auftretenden Schäden an 
Gebäuden und Kulturen das Hochwasserschutzkonzept Chise 2003 ausarbeiten  
lassen. Die beteiligten Gemeinden verpflichten sich darin, die im Hochwasserschutz-
konzept vorgesehenen Massnahmen umzusetzen. 
 
Die Massnahmen können im Wasserbauplan Chise eingesehen werden. 
Der Wasserbauplan umfasst 4 Teilgebiete, nämlich: 
 
• Teilgebiet 1 (Gemeindegebiet Kiesen) 
• Teilgebiet 2 (Gemeindegebiet Oppligen) 
• Teilgebiet 3 und 4 (Gemeindegebiet Herbligen)  
  
 
Projektziele 
 
Schadloses Ableiten des Bemessungsabflusses Q < 28 m3/s (Teilgebiet 1 und 2) 
Schadloses Ableiten des Bemessungsabflusses Q < 26 m3/s (Teilgebiet 3 und 4) 
 
 
Projektabgrenzung 
 
Teilgebiet 1 
Gemeinde Kiesen: Ganzes Gemeindegebiet, von der Büel-Mühle bis zur Einmündung 
der Chise in die Aare, inkl. Durchlässe und Brücken. 
 
 
Teilgebiet 2 
Gemeinde Oppligen: Bereich Wasserkleinkraftwerk Huber AG, Oppligen 
 
 
Teilgebiet 3 
Gemeinde Herbligen: Bereich Wasserkleinkraftwerk Sägerei Schelker AG, Herbligen 
 
 
Teilgebiet 4 
Gemeinde Herbligen: 450 m ab Gemeindegrenze Herbligen / Oberdiessbach in Rich-
tung Mehrzweckgebäude Herbligen. 
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Auftraggeber Wasserbauplan Chise: 
Wasserbauverband Chisebach, Niesenstrasse 7, 3510 Konolfingen  
 
Der Ausbau der Chise auf den Bemessungsabfluss Q < 28 m3/s hat umfangreiche 
Ausbauarbeiten zur Folge, nämlich: 
 
• Absenken der Bachsohle inkl. Gerinneverbreiterung 
• Bau von neuen Ufermauern 
• Abbruch und Neubau der Brücken mit zu geringem Querschnitt 
• Renaturierungsmassnahmen 
 
 
Die Überbauungsordnung (UeO) für den Bau der Brücke Bahnhofstrasse  
(Basiserschliessung) unterliegt der Pflicht zur Mitwirkung und ist durch die  
Gemeindeversammlung Kiesen zu beschliessen.  
Das Verfahren sieht die Mitwirkung, Vorprüfung, öffentliche Auflage, Beschluss  
Gemeinderat und Gemeindeversammlung und Genehmigung durch das Amt- für  
Gemeinden und Raumordnung (AGR) vor. 
 
 

3 Objektbeschrieb 
 
Der Abflussquerschnitt der alten Bahnhofstrassenbrücke ist viel zu klein. 
Sie wird abgebrochen und durch eine neue Betonbrücke ersetzt. 
Die geforderte Abflusskapazität kann nur mittels einer Sohlenabsenkung erreicht  
werden.  
 
Bei der Bahnhofstrasse  handelt es sich um eine Basiserschliessung.  
Sie verbindet die beiden Ortschaften Jaberg und Kiesen. 
 
Mittels Staukurvenrechnung (Programm WAPROF) wurden die Wasserspiegel für die 
Bemessungsabflüsse berechnet.  
Das erforderliche Freibord unter der Brücke wird eingehalten. 
 
 

4 Technische Angaben 
 
Fahrbahnbreite: variabel 
Brückenbreite: variabel 
Spannweite: 5.80 m 
Stärke der Brückenplatte: 40 cm 
Verkehrslast: Ok = 300 kN, qk = 9.0 kN/m2 (SIA 261, Lastmodell 1) 
Randbordüre: 30 cm x 30 cm 
Brückengeländer: 1.10 m hoch ab o.k. Randbordüre 
Freibord: 0.85 m 
 
 
Belagsaufbau: 
 
Deckschicht AC 11 N 40 mm 
Tragschicht MA 16 N 50 mm (SN 640440c) 
Wasserisolation (Abdichtung) PBD (SN 640450a) 
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SIA Normen: 
 
• SIA 260 (Ausgabe 2003) Grundlage der Projektierung von Tragwerken 
• SIA 261 (Ausgabe 2003) Einwirkung auf Tragwerke 
• SIA 262 (Ausgabe 2003) Betonbau 
• SIA 267 (Ausgabe 2003) Geotechnik 
 
 
 

5 Landerwerb 
 
(siehe Landerwerbsplan 1:200) 
 
Der Bau der Bahnhofstrassenbrücke benötigt Land gemäss Landerwerbsplan 1:200 in 
der Beilage. 
Während der Bauphase wird Land der Anstösser vorübergehend beansprucht 
(siehe Landerwerbsplan Wasserbauplan Chise, Teil 1). 
 

 

6 Realisierung 
 

Der Zeitpunkt für den Bau der neuen Bahnhofstrassenbrücke ist noch unsicher.  
Mit der weiteren Planung (Ausführungsprojekt, Submission) kann erst begonnen  
werden, wenn der Wasserbauplan Chise sowie die kommunalen und kantonalen  
Überbauungsordnungen (Brücke Jabergstrasse, Brücke Bahnhofstrasse, Brücke 
Ringstrasse, Staatsstrassenbrücke Bernstrasse, Brücke Deibergstrasse) 
genehmigt vorliegen. 
 
Mit dem Baubeginn ist frühestens in 2 bis 3 Jahren zu rechnen. 
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7 Kostenvoranschlag (± 20%) 
 

Kosten für das Verlegen von Werkleitungen Dritter sind nicht enthalten. 
 
Preisbasis 2013 
 
 

Pos. Betrag

Brücke Bahnhofstrasse

1 Baustelleninstallation 25'000.00

2 Verkehrsführung, Signalisation 5'000.00

3 Fussgängersteg (Provisorium) 0.00

4 Abbruch alte Brücke 25'000.00

5 Spundwände 61'000.00

6 Aushub / Abfuhr 30'000.00

7 Wasserhaltung 10'000.00

8 Widerlager 99'000.00

9 Brückenlager 22'500.00

10 Schleppplatte 28'800.00

11 Anpassung Werkleitungen 10'000.00

12 Hinterfüllungen 24'500.00

13 Brückenplatte 115'000.00

14 Strassenbelag, Anpassungen 24'000.00

15 Strassenbelag, Brücke (inkl. Wasserisolation) 37'800.00

16 Geländer 9'000.00

Baukosten netto (Position 1 - 16) 526'600.00

20 Honorar Bauingenieur, ca. 15% 80'000.00

21 Geometer, Absteckung 6'000.00

22 Nebenkosten 8'000.00

Total Honorar / Nebenkosten (Position 20 - 22) 94'000.00

Total Baukosten / Honorar / Nebenkosten 620'600.00

8.0% Mehrwertsteuer, ca. 49'648.00

Gesamtkosten Brücke Bahnhofstrasse, inkl. 8.0% MwSt 670'248.00  
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8 Kostenteiler 
 
Grundsätze 
 
Gemäss gesetzlichen Grundlagen besteht für den Werkeigentümer grundsätzlich kein 
Anspruch auf eine Entschädigung, wenn er sein Werk vor Hochwasser schützen muss. 
 
Gemäss Artikel 48 des WBG bedürfen alle Bauten und Anlagen im oder am Gewässer, 
über oder unter dem Gewässer und speziell im Gewässerraum bzw. geschützten  
Uferbereich einer Wasserbaupolizeibewilligung.  
Diese wird von der entsprechenden Baubewilligungsbehörde erteilt. 
 
Wird der Neubau durch ein Hochwasserschutzprojekt verursacht, können je nach  
vorliegender Wasserbaupolizeibewilligung sowie vorhandenen Reglementen  
Subventionsbeiträge von Bund und Kanton geltend gemacht werden. 
 
Die Basis für die Berechnung der subventionsberechtigten Kosten ist der Zeitwert des 
Objekts. Das heisst der Wert, welcher dem heutigen Zustand entspricht. 
Der Mehrwert eines Neubaus (sämtliche Verbesserungen und Erweiterungen, welche 
über den heutigen Zustand hinausgehen) werden dem Werkeigentümer vollumfänglich 
angelastet. 
 
Die Bestimmung des Zeitwerts erfolgt über die Lebensdauer der Brücke.  
Als Basis für den Beginn der Lebensdauer wird das Jahr der Erstellung angenommen.  
Wurde seither eine Totalsanierung vorgenommen, so kann das Jahr der Totalsanierung 
als Beginn der Lebensdauer angesetzt werden. Als Totalsanierung wird jedoch nicht 
ein grösserer Unterhalt angesehen, sondern eine von Grund auf durchgeführte und alle 
Bauteile umfassende Gesamterneuerung, welche zu einem neuwertigen Objekt führt. 
Eine solche Totalsanierung liegt kostenmässig meistens im Bereich eines Neubaus.  
Ist eine Brücke älter als 60 Jahre, wird ein Neubau nicht subventioniert 
(Zeitwert = Null Franken) 
Wird das Werk gegenüber dem ursprünglichen Zustand noch verändert (verbreitert 
oder auf eine grössere Traglast dimensioniert) entsteht ein zusätzlicher Mehrwert,  
welcher ebenfalls nicht subventioniert wird. 
  

 Berechnung des Mehrwerts 
 

Gemäss Recherchen sind vermutlich alle durch das Wasserbauprojekt betroffenen  
Brücken (ohne Brücke Schmittenstrasse und Professoreistrasse) älter als 60 Jahre. 
Eine Zustandsbeurteilung ergab, dass sämtliche Brücken ohne zukünftige Sanierungen 
eine Restlebensdauer von ca. 30 Jahren aufweisen. Aus diesem Grunde wurde für die 
Bestimmung des Zeitwerts ein theoretisches Alter von 30 Jahren angenommen.  
Somit können 60% der Neubaukosten als anrechenbare, subventionsberechtigte  
Kosten geltend gemacht werden. 
 
 
Alter der Brücke in Jahren Anrechenbare Kosten in % 
 
 10 100 
 20 80 
 30 60 
 40 40 
 50 20 
 60 0  
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9 Beitragssatz zulasten der Gemeinde  
 
40% zulasten der Gemeinde Kiesen 
60% zulasten des Wasserbaus (Wasserbauverband Chisebach) 
 
 
Begründung 
 
Der Beitrag von 40% zulasten der Gemeinde Kiesen basiert auf einem theoretischen 
Brückenalter von 30 Jahren. 
Die Brücken sind allgemein in einem guten Zustand. Offensichtlich wurden regelmässig 
Unterhaltsarbeiten ausgeführt. 
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1 Allgemeines 
 

Auftraggeber: Projektverfasser: 

Einwohnergemeinde Kiesen Geobau Ingenieure AG 
Bahnhofstrasse 10 Südstrasse 8a 
3629 Kiesen 3110 Münsingen 
 

 

2 Ausgangslage 
 
Der Wasserbauverband Chisebach hat aufgrund der gehäuft auftretenden Schäden an 
Gebäuden und Kulturen das Hochwasserschutzkonzept Chise 2003 ausarbeiten  
lassen. Die beteiligten Gemeinden verpflichten sich darin, die im Hochwasserschutz-
konzept vorgesehenen Massnahmen umzusetzen. 
 
Die Massnahmen können im Wasserbauplan Chise eingesehen werden. 
Der Wasserbauplan umfasst 4 Teilgebiete, nämlich: 
 
• Teilgebiet 1 (Gemeindegebiet Kiesen) 
• Teilgebiet 2 (Gemeindegebiet Oppligen) 
• Teilgebiet 3 und 4 (Gemeindegebiet Herbligen)  
  
 
Projektziele 
 
Schadloses Ableiten des Bemessungsabflusses Q < 28 m3/s (Teilgebiet 1 und 2) 
Schadloses Ableiten des Bemessungsabflusses Q < 26 m3/s (Teilgebiet 3 und 4) 
 
 
Projektabgrenzung 
 
Teilgebiet 1 
Gemeinde Kiesen: Ganzes Gemeindegebiet, von der Büel-Mühle bis zur Einmündung 
der Chise in die Aare, inkl. Durchlässe und Brücken. 
 
 
Teilgebiet 2 
Gemeinde Oppligen: Bereich Wasserkleinkraftwerk Huber AG, Oppligen 
 
 
Teilgebiet 3 
Gemeinde Herbligen: Bereich Wasserkleinkraftwerk Sägerei Schelker AG, Herbligen 
 
 
Teilgebiet 4 
Gemeinde Herbligen: 450 m ab Gemeindegrenze Herbligen / Oberdiessbach in Rich-
tung Mehrzweckgebäude Herbligen. 
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Auftraggeber Wasserbauplan Chise: 
Wasserbauverband Chisebach, Niesenstrasse 7, 3510 Konolfingen  
 
Der Ausbau der Chise auf den Bemessungsabfluss Q < 28 m3/s hat umfangreiche 
Ausbauarbeiten zur Folge, nämlich: 
 
• Absenken der Bachsohle inkl. Gerinneverbreiterung 
• Bau von neuen Ufermauern 
• Abbruch und Neubau der Brücken mit zu geringem Querschnitt 
• Renaturierungsmassnahmen 
 
 
Die Überbauungsordnung (UeO) für den Bau der Brücke Ringstrasse  
(Detailerschliessung) liegt in der Kompetenz des Gemeinderates Kiesen.  
Das Verfahren sieht die Vorprüfung, die öffentliche Auflage, den Beschluss des  
Gemeinderates und die Genehmigung durch das Amt- für Gemeinden und  
Raumordnung (AGR) vor. 
 
 

3 Objektbeschrieb 
 
Der Abflussquerschnitt der alten Brücke Ringstrasse ist viel zu klein  
Sie wird abgebrochen und durch eine neue Betonbrücke ersetzt. 
 
Bei der Ringstrasse handelt es sich um eine Detailerschliessung. Nebst der  
Erschliessung von Wohnzonen dient sie auch als Zubringer zu landwirtschaftlichen 
Liegenschaften.  
 
Die Wahl der Brückenbreite erfolgte in Absprache mit der Gemeinde Kiesen.  
Sie entspricht dem Querschnitt der alten Brücke. 
 
Mittels Staukurvenrechnung (Programm WAPROF) wurden die Wasserspiegel für die 
Bemessungsabflüsse berechnet.  
Das erforderliche Freibord unter der Brücke wird eingehalten. 
 
 
 

4 Technische Angaben 
 
Fahrbahnbreite: 4.00 m 
Brückenbreite: 4.60 m 
Spannweite: 6.00 m 
Stärke der Brückenplatte: 40 cm 
Verkehrslast: Ok = 300 kN, qk = 9.0 kN/m2 (SIA 261, Lastmodell 1) 
Randbordüre: 30 cm x 30 cm 
Brückengeländer: 1.10 m 
Freibord: 0.70 m 
 
Belagsaufbau 
 
Deckschicht AC 11 N 40 mm 
Tragschicht MA 16 N 50 mm (SN 640440c) 
Wasserisolation (Abdichtung) PBD (SN 640450a) 
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SIA Normen: 
 
• SIA 260 (Ausgabe 2003) Grundlage der Projektierung von Tragwerken 
• SIA 261 (Ausgabe 2003) Einwirkung auf Tragwerke 
• SIA 262 (Ausgabe 2003) Betonbau 
• SIA 267 (Ausgabe 2003) Geotechnik 
 
 
 

5 Landerwerb 
 
(siehe Landerwerbsplan 1:200) 
 
Der Bau der Brücke Ringstrasse benötigt Land gemäss Landerwerbsplan 1:200 in der 
Beilage. 
Während der Bauphase wird Land der Anstösser vorübergehend beansprucht 
(siehe Landerwerbsplan Wasserbauplan Chise, Teil 1). 
 

 

6 Realisierung 
 

Der Zeitpunkt für den Bau der neuen Brücke Ringstrasse ist noch unsicher.  
Mit der weiteren Planung (Ausführungsprojekt, Submission) kann erst begonnen  
werden, wenn der Wasserbauplan Chise sowie die kommunalen und kantonalen  
Überbauungsordnungen (Brücke Jabergstrasse, Brücke Bahnhofstrasse, Brücke 
Ringstrasse, Staatsstrassenbrücke Bernstrasse, Brücke Deibergstrasse) 
genehmigt vorliegen. 
 
Mit dem Baubeginn ist frühestens in 2 bis 3 Jahren zu rechnen. 

 



Brücke Ringstrasse   
Technischer Bericht  

Geobau Ingenieure AG, Südstrasse 8a, 3110 Münsingen 5 

 
7 Kostenvoranschlag (± 20%) 
 

Kosten für das Verlegen von Werkleitungen Dritter sind nicht enthalten. 
 
Preisbasis 2013 
 
 
 

Pos. Betrag

Brücke Ringstrasse

1 Baustelleninstallation 12'000.00

2 Verkehrsführung, Signalisation 1'000.00

3 Fussgängersteg (Provisorium) 6'000.00

4 Abbruch alte Brücke 10'000.00

5 Spundwände 20'000.00

6 Aushub / Abfuhr 7'000.00

7 Wasserhaltung 4'000.00

8 Widerlager 31'000.00

9 Brückenlager 10'000.00

10 Schleppplatte 3'000.00

11 Anpassung Werkleitungen 3'000.00

12 Hinterfüllungen 8'000.00

13 Brückenplatte 25'600.00

14 Strassenbelag, Anpassungen 3'600.00

15 Strassenbelag, Brücke (inkl. Wasserisolation) 5'800.00

16 Geländer 7'000.00

Baukosten netto (Position 1 - 16) 157'000.00

20 Honorar Bauingenieur 30'000.00

21 Geometer, Absteckung 2'000.00

22 Nebenkosten 4'000.00

Total Honorar / Nebenkosten (Position 20 - 22) 36'000.00

Total Baukosten / Honorar / Nebenkosten 193'000.00

8.0% Mehrwertsteuer, ca. 15'440.00

Gesamtkosten Brücke Ringstrasse, inkl. 8.0% MwSt 208'440.00  
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8 Kostenteiler 

 
Grundsätze 
 
Gemäss gesetzlichen Grundlagen besteht für den Werkeigentümer grundsätzlich kein 
Anspruch auf eine Entschädigung, wenn er sein Werk vor Hochwasser schützen muss. 
 
Gemäss Artikel 48 des WBG bedürfen alle Bauten und Anlagen im oder am Gewässer, 
über oder unter dem Gewässer und speziell im Gewässerraum bzw. geschützten  
Uferbereich einer Wasserbaupolizeibewilligung.  
Diese wird von der entsprechenden Baubewilligungsbehörde erteilt. 
 
Wird der Neubau durch ein Hochwasserschutzprojekt verursacht, können je nach  
vorliegender Wasserbaupolizeibewilligung sowie vorhandenen Reglementen  
Subventionsbeiträge von Bund und Kanton geltend gemacht werden. 
 
Die Basis für die Berechnung der subventionsberechtigten Kosten ist der Zeitwert des 
Objekts. Das heisst der Wert, welcher dem heutigen Zustand entspricht. 
Der Mehrwert eines Neubaus (sämtliche Verbesserungen und Erweiterungen, welche 
über den heutigen Zustand hinausgehen) werden dem Werkeigentümer vollumfänglich 
angelastet. 
 
Die Bestimmung des Zeitwerts erfolgt über die Lebensdauer der Brücke.  
Als Basis für den Beginn der Lebensdauer wird das Jahr der Erstellung angenommen.  
Wurde seither eine Totalsanierung vorgenommen, so kann das Jahr der Totalsanierung 
als Beginn der Lebensdauer angesetzt werden. Als Totalsanierung wird jedoch nicht 
ein grösserer Unterhalt angesehen, sondern eine von Grund auf durchgeführte und alle 
Bauteile umfassende Gesamterneuerung, welche zu einem neuwertigen Objekt führt. 
Eine solche Totalsanierung liegt kostenmässig meistens im Bereich eines Neubaus.  
Ist eine Brücke älter als 60 Jahre, wird ein Neubau nicht subventioniert 
(Zeitwert = Null Franken) 
Wird das Werk gegenüber dem ursprünglichen Zustand noch verändert (verbreitert 
oder auf eine grössere Traglast dimensioniert) entsteht ein zusätzlicher Mehrwert,  
welcher ebenfalls nicht subventioniert wird. 
  

 Berechnung des Mehrwerts 
 

Gemäss Recherchen sind vermutlich alle durch das Wasserbauprojekt betroffenen  
Brücken (ohne Brücke Schmittenstrasse und Professoreistrasse) älter als 60 Jahre. 
Eine Zustandsbeurteilung ergab, dass sämtliche Brücken ohne zukünftige Sanierungen 
eine Restlebensdauer von ca. 30 Jahren aufweisen. Aus diesem Grunde wurde für die 
Bestimmung des Zeitwerts ein theoretisches Alter von 30 Jahren angenommen.  
Somit können 60% der Neubaukosten als anrechenbare, subventionsberechtigte  
Kosten geltend gemacht werden. 
 
Alter der Brücke in Jahren Anrechenbare Kosten in % 
 
 10 100 
 20 80 
 30 60 
 40 40 
 50 20 
 60 0  
 
 



Brücke Ringstrasse   
Technischer Bericht  

Geobau Ingenieure AG, Südstrasse 8a, 3110 Münsingen 7 

 
 

9 Beitragssatz zulasten der Gemeinde  
 
40% zulasten der Gemeinde Kiesen 
60% zulasten des Wasserbaus (Wasserbauverband Chisebach) 
 
 
Begründung 
 
Der Beitrag von 40% zulasten der Gemeinde Kiesen basiert auf einem theoretischen 
Brückenalter von 30 Jahren. 
Die Brücken sind allgemein in einem guten Zustand. Offensichtlich wurden regelmässig 
Unterhaltsarbeiten ausgeführt. 

 



Anhang 17 
 
Brücke Deibergstrasse, Gemeinde Oppligen, Kommunaler Strassenplan, 
Überbauungsordnung Detailerschliessung, Technischer Bericht mit Kostenvoran- 
schlag, Geobau Ingenieure AG, vom 17. Juli 2014 
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1 Allgemeines 
 

Auftraggeber: Projektverfasser: 

Einwohnergemeinde Oppligen Geobau Ingenieure AG 
Dorfplatz 1 Südstrasse 8a 
3629 Oppligen 3110 Münsingen 
 

 

2 Ausgangslage 
 
Der Wasserbauverband Chisebach hat aufgrund der gehäuft auftretenden Schäden an 
Gebäuden und Kulturen das Hochwasserschutzkonzept Chise 2003 ausarbeiten  
lassen. Die beteiligten Gemeinden verpflichten sich darin, die im Hochwasserschutz-
konzept vorgesehenen Massnahmen umzusetzen. 
 
Die Massnahmen können im Wasserbauplan Chise eingesehen werden. 
Der Wasserbauplan umfasst 4 Teilgebiete, nämlich: 
 
• Teilgebiet 1 (Gemeindegebiet Kiesen) 
• Teilgebiet 2 (Gemeindegebiet Oppligen) 
• Teilgebiet 3 und 4 (Gemeindegebiet Herbligen)  
  
 
Projektziele 
 
Schadloses Ableiten des Bemessungsabflusses Q < 28 m3/s (Teilgebiet 1 und 2) 
Schadloses Ableiten des Bemessungsabflusses Q < 26 m3/s (Teilgebiet 3 und 4) 
 
 
Projektabgrenzung 
 
Teilgebiet 1 
Gemeinde Kiesen: Ganzes Gemeindegebiet, von der Büel-Mühle bis zur Einmündung 
der Chise in die Aare, inkl. Durchlässe und Brücken. 
 
 
Teilgebiet 2 
Gemeinde Oppligen: Bereich Wasserkleinkraftwerk Huber AG, Oppligen 
 
 
Teilgebiet 3 
Gemeinde Herbligen: Bereich Wasserkleinkraftwerk Sägerei Schelker AG, Herbligen 
 
 
Teilgebiet 4 
Gemeinde Herbligen: 450 m ab Gemeindegrenze Herbligen / Oberdiessbach in Rich-
tung Mehrzweckgebäude Herbligen. 
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Auftraggeber Wasserbauplan Chise: 
Wasserbauverband Chisebach, Niesenstrasse 7, 3510 Konolfingen  
 
Der Ausbau der Chise auf den Bemessungsabfluss Q < 28 m3/s hat umfangreiche 
Ausbauarbeiten zur Folge, nämlich: 
 
• Absenken der Bachsohle inkl. Gerinneverbreiterung 
• Bau von neuen Ufermauern 
• Abbruch und Neubau der Brücken mit zu geringem Querschnitt 
• Renaturierungsmassnahmen 
 
 
Die Überbauungsordnung (UeO) für den Bau der Brücke Deibergstrasse  
(Detailerschliessung) liegt in der Kompetenz des Gemeinderates Oppligen.  
Das Verfahren sieht die Vorprüfung, die öffentliche Auflage, den Beschluss des  
Gemeinderates und die Genehmigung durch das Amt- für Gemeinden und  
Raumordnung (AGR) vor. 
 
 
 

3 Objektbeschrieb 
 
Der Abflussquerschnitt der alten Deibergbrücke ist viel zu klein.  
Sie wird abgebrochen und durch eine neue Betonbrücke ersetzt. 
 
Bei der Deibergstrasse handelt es sich um eine Detailerschliessung.  
Sie erschliesst die Gebiete Bir Chise, Sunnacher und Deiberg. 
 
Die Wahl der Brückenbreite erfolgte in Absprache mit der Gemeinde Oppligen.  
Sie entspricht dem Querschnitt der alten Brücke. 
 
Mittels Staukurvenrechnung (Programm WAPROF) wurden die Wasserspiegel für die 
Bemessungsabflüsse berechnet.  
Das erforderliche Freibord unter der Brücke wird eingehalten. 
 
 

4 Technische Angaben 
 
Fahrbahnbreite: 5.00 m 
Brückenbreite: 5.60 m 
Spannweite: 9.10 m 
Stärke der Brückenplatte: 45 cm 
Verkehrslast: Ok = 300 kN, qk = 9.0 kN/m2 (SIA 261, Lastmodell 1) 
Randbordüre: 30 cm x 30 cm 
Brückengeländer: 1.10 m hoch ab o.k. Randbordüre 
Freibord: 0.90 m 
 
 
Belagsaufbau: 
 
Deckschicht AC 11 N 40 mm 
Tragschicht MA 16 N 50 mm (SN 640440c) 
Wasserisolation (Abdichtung) PBD (SN 640450a) 
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SIA Normen: 
 
• SIA 260 (Ausgabe 2003) Grundlage der Projektierung von Tragwerken 
• SIA 261 (Ausgabe 2003) Einwirkung auf Tragwerke 
• SIA 262 (Ausgabe 2003) Betonbau 
• SIA 267 (Ausgabe 2003) Geotechnik 
 
 
 

5 Landerwerb 
 
(siehe Landerwerbsplan 1:200) 
 
Der Bau der Deibergstrassenbrücke benötigt kein zusätzliches Land. 
Land der Anstösser wird nur vorübergehend (während der Bauphase) beansprucht 
(siehe auch Landerwerbsplan Wasserbauplan Chise, Teil 1). 
 

 

6 Realisierung 
 

Der Zeitpunkt für den Bau der neuen Deibergstrassenbrücke ist noch unsicher.  
Mit der weiteren Planung (Ausführungsprojekt, Submission) kann erst begonnen  
werden, wenn der Wasserbauplan Chise sowie die kommunalen und kantonalen  
Überbauungsordnungen (Brücke Jabergstrasse, Brücke Bahnhofstrasse, Brücke 
Ringstrasse, Staatsstrassenbrücke Bernstrasse, Brücke Deibergstrasse) 
genehmigt vorliegen. 
 
Mit dem Baubeginn ist frühestens in 2 bis 3 Jahren zu rechnen. 
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7 Kostenvoranschlag (± 20%) 
 

Kosten für das Verlegen von Werkleitungen Dritter sind nicht enthalten. 
 
Preisbasis 2013 
 
 

Pos. Betrag

Brücke Deibergstrasse

1 Baustelleninstallation 13'000.00

2 Verkehrsführung, Signalisation 1'000.00

3 Fussgängersteg (Provisorium) 10'000.00

4 Abbruch alte Brücke 16'000.00

5 Spundwände 40'000.00

6 Aushub / Abfuhr 7'000.00

7 Wasserhaltung 5'000.00

8 Widerlager 44'000.00

9 Brückenlager 15'000.00

10 Schleppplatte 9'000.00

11 Anpassung Werkleitungen 5'000.00

12 Hinterfüllungen 8'400.00

13 Brückenplatte 45'000.00

14 Strassenbelag, Anpassungen 8'500.00

15 Strassenbelag, Brücke (inkl. Wasserisolation) 12'600.00

16 Geländer 10'500.00

Baukosten netto (Position 1 - 16) 250'000.00

20 Honorar Bauingenieur, ca. 15% 40'000.00

21 Geometer, Absteckung 5'000.00

22 Nebenkosten 5'000.00

Total Honorar / Nebenkosten (Position 20 - 22) 50'000.00

Total Baukosten / Honorar / Nebenkosten 300'000.00

8.0% Mehrwertsteuer, ca. 24'000.00

Gesamtkosten Brücke Deibergstrasse, inkl. 8.0% MwSt 324'000.00  
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8 Kostenteiler 

 
Grundsätze 
 
Gemäss gesetzlichen Grundlagen besteht für den Werkeigentümer grundsätzlich kein 
Anspruch auf eine Entschädigung, wenn er sein Werk vor Hochwasser schützen muss. 
 
Gemäss Artikel 48 des WBG bedürfen alle Bauten und Anlagen im oder am Gewässer, 
über oder unter dem Gewässer und speziell im Gewässerraum bzw. geschützten  
Uferbereich einer Wasserbaupolizeibewilligung.  
Diese wird von der entsprechenden Baubewilligungsbehörde erteilt. 
 
Wird der Neubau durch ein Hochwasserschutzprojekt verursacht, können je nach  
vorliegender Wasserbaupolizeibewilligung sowie vorhandenen Reglementen  
Subventionsbeiträge von Bund und Kanton geltend gemacht werden. 
 
Die Basis für die Berechnung der subventionsberechtigten Kosten ist der Zeitwert des 
Objekts. Das heisst der Wert, welcher dem heutigen Zustand entspricht. 
Der Mehrwert eines Neubaus (sämtliche Verbesserungen und Erweiterungen, welche 
über den heutigen Zustand hinausgehen) werden dem Werkeigentümer vollumfänglich 
angelastet. 
 
Die Bestimmung des Zeitwerts erfolgt über die Lebensdauer der Brücke.  
Als Basis für den Beginn der Lebensdauer wird das Jahr der Erstellung angenommen.  
Wurde seither eine Totalsanierung vorgenommen, so kann das Jahr der Totalsanierung 
als Beginn der Lebensdauer angesetzt werden. Als Totalsanierung wird jedoch nicht 
ein grösserer Unterhalt angesehen, sondern eine von Grund auf durchgeführte und alle 
Bauteile umfassende Gesamterneuerung, welche zu einem neuwertigen Objekt führt. 
Eine solche Totalsanierung liegt kostenmässig meistens im Bereich eines Neubaus.  
Ist eine Brücke älter als 60 Jahre, wird ein Neubau nicht subventioniert 
(Zeitwert = Null Franken) 
Wird das Werk gegenüber dem ursprünglichen Zustand noch verändert (verbreitert 
oder auf eine grössere Traglast dimensioniert) entsteht ein zusätzlicher Mehrwert,  
welcher ebenfalls nicht subventioniert wird. 
  

 Berechnung des Mehrwerts 
 

Gemäss Recherchen sind vermutlich alle durch das Wasserbauprojekt betroffenen  
Brücken (ohne Brücke Schmittenstrasse und Professoreistrasse) älter als 60 Jahre. 
Eine Zustandsbeurteilung ergab, dass sämtliche Brücken ohne zukünftige Sanierungen 
eine Restlebensdauer von ca. 30 Jahren aufweisen. Aus diesem Grunde wurde für die 
Bestimmung des Zeitwerts ein theoretisches Alter von 30 Jahren angenommen.  
Somit können 60% der Neubaukosten als anrechenbare, subventionsberechtigte  
Kosten geltend gemacht werden. 
 
Alter der Brücke in Jahren Anrechenbare Kosten in % 
 
 10 100 
 20 80 
 30 60 
 40 40 
 50 20 
 60 0  
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9 Beitragssatz zulasten der Gemeinde  
 
40% zulasten der Gemeinde Oppligen 
60% zulasten des Wasserbaus (Wasserbauverband Chisebach) 
 
 
Begründung 
 
Der Beitrag von 40% zulasten der Gemeinde Oppligen basiert auf einem theoretischen 
Brückenalter von 30 Jahren. 
Die Brücken sind allgemein in einem guten Zustand. Offensichtlich wurden regelmässig 
Unterhaltsarbeiten ausgeführt. 
 

 
 
10 Einsprache Huber Hans und Huber Werner, Oppligen 

 
 
Die öffentliche Auflage des kommunalen Strassenplans erfolgte in der Zeit vom  
16. August 2013 bis 16. September 2013. 
 
Die Gebrüder Hans und Werner Huber haben am 30. August 2013 Einsprache  
erhoben.  
 
Am 23. Januar 2014 fand, unter der Leitung des Regierungsstatthalters Christoph 
Lerch, die Einigungsverhandlung statt. 
 
Gestützt auf die Zusicherungen gemäss Einigungsverhandlungsprotokoll (siehe Beilage 
im Anhang), zogen die Einsprecher die Einsprache zurück. 
 
Der Grundriss der Brückenplatte (Abkröpfung) wurde entsprechend angepasst. 
 
 
 

11 Anhang 
 
Einsprache Huber Hans und Werner, Deibergstrasse 2 und 4, 3629 Oppligen 
 
Protokoll der Einigungsverhandlung vom 23. Januar 2014 



Anhang 1 
 

Einsprache Huber Hans und Werner, Deibergstrasse 2 und 4, 3629 Oppligen 
 
  





Anhang 2 
 

Protokoll der Einigungsverhandlung vom 23. Januar 2014 
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